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Truppmann – Prüfung (F-I+) 
(Abschluss der Truppmann Ausbildung Teil 2) 

 
 

Inhalte In der Truppmann-Prüfung werden die, nach der FwDV 2 im Rahmen der 
Standort-Ausbildung zu vermittelnden, theoretischen und praktischen 
Ausbildungsinhalte (Zwei-Jahres-Programm / 80-Stunden-Programm) 
geprüft. 
Das Bestehen der Truppmann-Prüfung ist der Nachweis der 
abgeschlossenen Grundausbildung und befähigt zum Besuch 
weiterführender Lehrgänge (sofern deren Voraussetzung die abgeschlossene 
Grundausbildung / Truppmann-Ausbildung ist). 

  

Prüfungsziel Nachweis der Fähigkeit des Teilnehmers, im Lösch- und 
Hilfeleistungseinsatz, die Funktion eines Truppmanns im Einsatz 
wahrnehmen zu können. 

  

Zielgruppe Teilnehmer am Teil 2 der Feuerwehr-Grundausbildung, die die notwendigen 
Ausbildungsinhalte absolviert haben. 

  

Dauer 2 Tage 

 schriftl. Prüfung 1 Abend (Fr) 19
00

 – 21
30

 Uhr 

 prakt. Prüfung 1 Samstag 08
00

 – 16
00

 Uhr 
  

Voraussetzungen  erfolgreich abgeschlossener Grundausbildungslehrgang 

 danach mind. 2 Jahre in der Einsatzabteilung (mit LSP mind. 1 Jahr) 

 regelmäßige Teilnahme am Ausbildungsdienst der jeweiligen FF 
(Bestätigung durch Nachweisheft) 

 Das Nachweisheft ist zur Prüfung vorzulegen! 
  

Hinweise  Teilnehmer, die bei der schriftlichen Prüfung das Prüfungsziel nicht 
erreichen, müssen den praktischen Teil nicht absolvieren. 

 Die Teilnahme an den Seminaren für die Truppmann Teil 2 Ausbildung 
wird vorausgesetzt. 

  

Anmeldung Die Anmeldung erfolgt über Florix
©
 

 

Die Vergabe der Lehrgangsplätze erfolgt durch den FBL Ausbildung. 
  

Lehrgangsort(e) theoret. Prüfung 

 FRTC, Feuerwehrstraße 1 
prakt. Prüfung: 

 FRTC 
  

Dienstkleidung theoret. Prüfung 

 Dienstanzug (Uniform), dazu Diensthemd mit Binder 

 Schuhe und Socken zur Dienstkleidung passend 
prakt. Prüfung: 

 Dienstanzug (Uniform) mit Diensthemd / Polo-Shirt / Sweater 

 Feuerschutzkleidung (FSK) mit Handschuhen, Fw-Helm, & Fw-Stiefeln 
  

Anmerkungen Für die Verpflegung (Essen & Getränke) haben die Prüfungsteilnehmer selbst 
Sorge zu tragen. 

 


